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Betr.: Steuerliche Behandlung der Gesellschafterdienstnehmer nach dem DBA 
Schweiz 

 

Im Rahmen eines auf Artikel 25 des österreichisch-schweizerischen 

Doppelbesteuerungsabkommens gestützten Verständigungsverfahrens wurde Einigung 

erzielt, dass sich die Aufteilung der Besteuerungsrechte bei Dienstnehmern von 

Kapitalgesellschaften ungeachtet einer allfälligen Beteiligung des Dienstnehmers an der 

Gesellschaft stets nach Artikel 15 des Abkommens richtet. 

 

19. März 1992 

Für den Bundesminister:  

Dr. Loukota 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 
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